
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
 

ABSCHNITT I 
INKASSO 

 
1. INKASSODIENSTLEISTUNGEN 

 
a) Quantum übernimmt fällige inländische Forderungen zum außergerichtlichen 

Inkasso, sofern diese unbestritten sind. Das Beobachtungs- und 
Dubioseninkasso ergänzen das Leistungsspektrum der Quantum. Sofern eine 
gerichtliche Betreibung erforderlich ist, erteilt der Auftraggeber sein 
Einverständnis, dass Quantum einen Rechtsanwalt im Zuge des 
Mahnverfahrens mit der Erstellung und Versendung einer Anwaltsmahnung 
beauftragt. 

b) Die Verhandlungskompetenz überlässt der Auftraggeber Quantum. Ebenso 
führt Quantum die Korrespondenz und hält den Auftraggeber über den Stand 
seiner übergebenen Fälle auf dem Laufenden. 

c) Quantum kann ohne Angabe von Gründen die Übernahme oder 
Weiterbetreibung eines Auftrages ablehnen. 

d) Der Auftraggeber hält Quantum über alle Kontakte zum Schuldner auf dem 
Laufenden. Insbesondere meldet er unverzüglich bei ihm eingelangte 
Zahlungen und teilt Änderungen in Bezug auf die Auftragsdaten sofort nach 
deren Kenntnis Quantum mit. 

e) Alle Inhalte dieser AGB gelten auch für künftige Aufträge des Auftraggebers 
als vereinbart, selbst dann, wenn sie nicht unter ausdrücklicher Bezugnahme 
auf diese Bedingungen erteilt werden sollten. 

 
2. VERRECHNUNG  
 
a) Bei der außergerichtlichen und gerichtlichen Betreibung inländischer 

Forderungen wird der Aufwand der Quantum durch eingebrachte Kosten und 
Verzugszinsen gedeckt. Eingehende Zahlungen werden zuerst auf Kosten 
und Gebühren und anschließend auf die zum Inkasso übergebene Forderung 
verbucht. 

b) Zahlungen, die vom Schuldner direkt an den Auftraggeber geleistet werden, 
sowie Vereinbarungen zwischen dem Auftraggeber und dem Schuldner direkt, 
sind vom Auftraggeber schriftlich innerhalb von 7 Tagen an Quantum bekannt 
zu geben. Bei verspäteter Meldung haftet der Auftraggeber für die nach der 
Frist entstandenen Inkassokosten. Weiters ist der Auftraggeber verpflichtet, 
Direktzahlungen auf Verlangen von Quantum an diese weiterzuleiten. 

c) Dubioseninkasso: (Ausgeklagte, verjährte und ausgebuchte Forderungen) Bei 
Aufträgen über bereits gerichtlich betriebene oder verjährte Forderungen, 
sowie bei Weiterbearbeitung der von Quantum als uneinbringlich berichteten 
und ausgebuchten Forderungen, wird dem Auftraggeber eine Erfolgsprovision 
in der Höhe von 20 % von allen, zu Gunsten des Auftraggebers eingehenden 
Geldern (auch von Direktzahlungen) verrechnet.  

d) Sofern der Auftraggeber zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, wird ihm die 
Umsatzsteuer aus den beim Schuldner eingebrachten Gebühren in Rechnung 
gestellt. 

e) Der Auftraggeber ist verpflichtet, alles zu tun und nichts zu unterlassen, um 
die Quantum gebührenden Vergütungen gemäß BGBl 141/1996 in der jeweils 



gültigen Fassung iVm § 1333 ABGB vollständig einbringlich zu machen. 
Insbesondere gewährt er dem Schuldner keinerlei Nachlässe auf die zuvor 
genannten Gebühren. Weiters stimmt der Auftraggeber im Falle der 
Nichtzahlung der Gebühren einer gerichtlichen Geltendmachung der 
Forderung aus dem Titel des Schadenersatzes ausdrücklich zu. Sollte der 
Auftraggeber dieser Verpflichtung nicht nachkommen, so verpflichtet er sich 
zum Ersatz sämtlicher Gebühren gemäß „Inkassogebührenverordnung“. 

 
3. KOSTENERSATZ  

 
a) Der Auftraggeber verpflichtet sich, bei Auftragsstorno, eigenmächtigen 

Vergleichen mit dem Schuldner oder bei Weitergabe der Forderung an Dritte 
(Rechtsanwälte oder andere Inkassobüros) ohne schriftliches Einverständnis 
der Quantum, sowie bei Übergabe von unberechtigten oder unrichtigen 
Forderungen die aufgelaufenen Inkassokosten zu ersetzen. Bei 
Auftragsstorno innerhalb von 7 Tage nach Auftragserteilung werden dem 
Auftraggeber keine Kosten berechnet. Direktzahlungen oder Zahlungen sind 
kein Stornogrund.  

 
4. HAFTUNG 

 
a) Der Auftraggeber haftet für die Richtigkeit seiner übergebenen Forderung. Die 

Quantum ist ermächtigt, nach eigenem Ermessen Zahlungsvereinbarungen 
mit dem Schuldner abzuschließen.  

b) Die Haftung für alle an die Quantum übergebenen Aufträge für leichte 
Fahrlässigkeit und die Haftung für Erfüllungsgehilfen der Quantum wird 
ausgeschlossen. 

c) Verjährungsfristen werden von der Quantum nicht überwacht. Die Quantum 
übernimmt keine Haftung für eintretende Verjährung. 

d) Sofern Forderungen im Beobachtungs- oder Dubioseninkasso betrieben 
werden, steht es Quantum frei, gerichtliche oder außergerichtliche 
Maßnahmen zu setzen. Werden Betreibungen aus welchem Grunde auch 
immer unterlassen, so kann daraus niemals eine Haftung der Quantum 
abgeleitet werden. 

 
5. DATENSCHUTZ 

 
a) Der Auftraggeber erklärt mit der Erteilung eines Inkassoauftrages 

ausdrücklich, ein überwiegendes berechtigtes Interesse an der Verarbeitung 
und Übermittlung der damit verbundenen Daten im Sinne des 
Datenschutzgesetzes zu haben. 

b) Der Auftraggeber ist mit einer entsprechenden Verarbeitung und Übermittlung 
einverstanden. 

c) Der Auftraggeber erklärt sich weiters einverstanden, einer Verarbeitung der 
Schuldnerdaten zu Zwecken der Bonitätsbeurteilung zuzustimmen. 

 
6. INSOLVENZEN 

 
a) Der Auftraggeber erklärt, dass im Falle der Insolvenzeröffnung über das 

Vermögen eines Schuldners während der Betreibung durch Quantum, er sich 
selbst um die weitere Betreibung des Falles kümmert. 



b) Quantum kann diesfalls ein Unternehmen bzw. einen Gläubigerschutzverband 
empfehlen. 

c) Die Konditionen der Vertretung im Insolvenzverfahren vereinbart der 
Auftraggeber selbstständig mit dem jeweiligen Unternehmen bzw. dem 
jeweiligen Gläubigerschutzverband. 

 
7. SONSTIGES 

 
a) Mit Erteilung des Inkassoauftrages anerkennt der Auftraggeber unter 

Ausschluß jedweder eigenen Geschäftsbedingungen die ausschließliche 
Gültigkeit dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

b) Sofern nicht anders vereinbart, gelten die Richtlinien und Honorarsätze für 
Inkassoinstitute der Bundesinnung der Immobilien- und Vermögenstreuhänder 
in der jeweils gültigen Fassung. 

c) Sobald es zum Abschluß eines Aktes kommt, werden die überlassenen 
Original-Urkunden und Original-Titel dem Auftraggeber übermittelt. Sonstige 
Aktenstücke werden nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen 
vernichtet. 

 
 

ABSCHNITT II 
VERSICHERUNGEN 

 
8. PRÄAMBEL 

 
a) Der Versicherungsmakler vermittelt unhabhängig von seinen oder dritten 

Interessen, insbesondere unabhängig vom Versicherungsunternehmen 
(Versicherer), Versicherungsverträge zwischen dem 
Versicherungsunternehmen einerseits und dem Versicherungskunden 
andererseits. Der vom Versicherungskunden mit seiner Interessenwahrung in 
privaten und/oder betrieblichen Versicherungsangelegenheiten beauftragte 
Versicherungsmakler ist für beide Parteien des Versicherungsvertrages tätig, 
hat aber überwiegend die Interessen des Versicherungskunden zu wahren. 

b) Der Versicherungsmakler erbringt seine Leistungen entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des Maklergesetzes, diesen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden "AGB") und einem mit 
dem Versicherungskunden abgeschlossenen Versicherungsmaklervertrag mit 
der Sorgfalt eines ordentlichen Unternehmers. 

 
9. GELTUNGSBEREICH 

 
a) Die AGB gelten ab Vertragsabschluss zwischen dem Versicherungsmakler 

und dem Versicherungskunden und ergänzen den mit dem 
Versicherungskunden allenfalls abgeschlossenen 
Versicherungsmaklervertrag. 

b) Der Versicherungskunde erklärt seine Zustimmung, dass diese AGB dem 
gesamten Vertragsverhältnis zwischen ihm und dem Versicherungsmakler 
sowie auch sämtlichen künftig abzuschließenden 
Versicherungsmaklerverträgen zu Grunde gelegt werden. 



c) Die Tätigkeit des Versicherungsmaklers wird, soweit im Einzelfall nicht 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart, örtlich auf Österreich beschränkt. 

 
10. DIE PFLICHTEN DES VERSICHERUNGSMAKLERS 

 
a) Der Versicherungsmakler verpflichtet sich, für den Versicherungskunden eine 

angemessene Risikoanalyse zu erstellen und darauf aufbauend ein 
angemessenes Deckungskonzept zu erarbeiten. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, 
dass diese Risikoanalyse und das Deckungskonzept ausschließlich auf den 
Angaben des Kunden sowie den dem Versicherungsmakler allenfalls 
übergebenen Urkunden basieren und daher unrichtige und/oder unvollständige 
Informationen durch den Versicherungskunden das Ausarbeiten eines 
angemessenen Deckungskonzepts verhindern. 

b) Der Versicherungsmakler hat den Versicherungskunden fachgerecht und den 
jeweiligen Kundenbedürfnissen entsprechend zu beraten, aufzuklären und den 
nach den Umständen des Einzelfalls bestmöglichen Versicherungsschutz zu 
vermitteln. Der Versicherungskunde nimmt zur Kenntnis, dass die 
Interessenwahrung des Versicherungskunden grundsätzlich auf 
Versicherungsunternehmen mit Niederlassung in Österreich beschränkt ist und 
daher ausländische Versicherungsunternehmen aufgrund des entsprechend 
erhöhten Aufwandes nur im Falle eines ausdrücklichen Auftrags des 
Versicherungskunden gegen ein gesondertes Entgelt einbezogen werden. 

c) Die Vermittlung des bestmöglichen Versicherungsschutzes durch den 
Versicherungsmakler erfolgt bei entsprechender Bearbeitungszeit unter 
Berücksichtigung des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Bei der Auswahl einer 
Versicherung können daher neben der Höhe der Versicherungsprämie 
insbesondere auch die Fachkompetenz des Versicherungsunternehmens, seine 
Gestion bei der Schadensabwicklung, seine Kulanzbereitschaft, die 
Vertragslaufzeit, die Möglichkeit von Schadenfallkündigungen und die Höhe des 
Selbstbehalts als Beurteilungskriterien herangezogen werden. 

 
11. AUFKLÄRUNGS- UND MITWIRKUNGSPFLICHT DES KUNDEN 

 
a) Der Versicherungsmakler benötigt für das sorgfältige und gewissenhafte 

Erbringen der beschriebenen Leistungen alle sachbezogenen Informationen 
und Unterlagen, über die der Kunde verfügt, um eine fundierte Beurteilung der 
individuellen Rahmenbedingungen vorzunehmen und dem Kunden den nach 
den Umständen des Einzelfalls bestmöglichen Versicherungsschutz vermitteln 
zu können. Aus diesem Grunde ist der Versicherungskunde verpflichtet, dem 
Versicherungsmakler alle für die Ausführung der Dienstleistungen 
erforderlichen Unterlagen und Informationen rechtzeitig und vollständig 
vorzulegen und den Versicherungsmakler von allen Umständen, die für die in 
beschriebenen Leistungen des Versicherungsmaklers von Relevanz sein 
können, in Kenntnis zu setzen. 

b) Der Versicherungskunde ist verpflichtet, sofern erforderlich, an einer 
Risikobesichtigung durch den Versicherungsmakler oder das 
Versicherungsunternehmen nach vorheriger Verständigung und 
Terminabsprache teilzunehmen und auf besondere Gefahren von sich aus 
hinzuweisen. 

c) Die nach gründlichem Nachfragen vom Kunden erhaltenen Informationen und 
Unterlagen kann der Versicherungsmakler zur Grundlage der weiteren 



Erbringung seiner Dienstleistungen gegenüber dem Kunden machen, sofern 
sie nicht offenkundig unrichtigen Inhalts sind. 

d) Der Versicherungskunde nimmt zur Kenntnis, dass ein von ihm oder für ihn 
vom Versicherungsmakler unterfertigter Versicherungsantrag noch keinen 
Versicherungsschutz bewirkt, sondern dieser vielmehr noch der Annahme 
durch das Versicherungsunternehmen bedarf, sodass zwischen der 
Unterfertigung des Versicherungsantrages und dessen Annahme durch den 
Versicherer ein ungedeckter Zeitraum bestehen kann. 

e) Der Versicherungskunde, sofern er nicht als Verbraucher iSd KSchG 
anzusehen ist, verpflichtet sich, alle durch die Vermittlung des 
Versicherungsmaklers übermittelten Versicherungsdokumente auf sachliche 
Unstimmigkeiten und allfällige Abweichungen vom ursprünglichen 
Versicherungsantrag zu überprüfen und dies gegebenenfalls dem 
Versicherungsmakler zur Berichtigung mitzuteilen. 

f) Der Versicherungskunde nimmt zur Kenntnis, dass eine Schadensmeldung 
oder ein Besichtigungsauftrag noch keine Deckungs- oder Leistungszusage 
des Versicherers bewirkt. 

g) Der Versicherungskunde nimmt zur Kenntnis, dass er als 
Versicherungsnehmer Obliegenheiten aufgrund des Gesetzes und der jeweils 
anwendbaren Versicherungsbedingungen im Versicherungsfall einzuhalten 
hat, deren Nichteinhaltung zur Leistungsfreiheit des Versicherers führen kann. 

 
12. ZUSTELLUNGEN / ELEKTRONISCHER DATENVERKEHR 

 
a) Als Zustelladresse des Versicherungskunden gilt die dem 

Versicherungsmakler zuletzt bekannt gegebene Adresse. 
b) Der Versicherungskunde nimmt zur Kenntnis, dass aufgrund vereinzelt 

auftretender, technisch unvermeidbarer Fehler die Übermittlung von E-mails 
unter Umständen dazu führen kann, dass Daten verloren gehen, verfälscht 
oder bekannt werden. Für diese Folgen übernimmt der Versicherungsmakler 
eine Haftung nur dann, wenn er dies verschuldet hat. Der Zugang von E-Mails 
bewirkt noch keine vorläufige Deckung und hat auch auf die Annahme eines 
Vertragsanbotes keine Wirkung. 

 
13. URHEBERRECHTE 

 
a) Der Kunde anerkennt, dass jedes vom Versicherungsmakler erstellte Konzept, 

insbesondere die Risikoanalyse und das Deckungskonzept, ein 
urheberrechtlich geschütztes Werk ist. Sämtliche Verbreitungen, Änderungen 
oder Ergänzungen sowie die Weitergabe an Dritte bedürfen der schriftlichen 
Zustimmung des Versicherungsmaklers. 

 
 

 
14. HAFTUNG 

 
a) Hinweis: die nachfolgenden Haftungsbestimmungen gelten nur im b2b-

Bereich, nicht im Verhältnis zu Konsumenten: 
Der Versicherungsmakler haftet für allfällige Sach- und Vermögensschäden 
des Versicherungskunden nur im Fall des Vorsatzes oder der groben 



Fahrlässigkeit. Im Fall des Vorsatzes wird auch für entgangenen Gewinn 
gehaftet. 
Die Haftung des Versicherungsmaklers ist jedenfalls mit der Höhe der 
Deckungssumme der bestehenden Berufshaftpflichtversicherung des 
Versicherungsmaklers beschränkt. Schadenersatzansprüche gegen den 
Versicherungsmakler müssen innerhalb von sechs Monaten ab Kenntnis des 
Schadens geltend gemacht werden. 

 
15. VERSCHWIEGENHEIT / DATENSCHUTZ 

 
a) Der Versicherungsmakler ist verpflichtet, vertrauliche Informationen, die ihm 

aufgrund der Geschäftsbeziehung zum Kunden bekannt werden, vertraulich 
zu behandeln und Dritten gegenüber geheim zu halten. Der 
Versicherungsmakler ist verpflichtet, diese Pflicht auch seinen Mitarbeitern zu 
überbinden. Jede Weitergabe von Daten unterliegt den Bestimmungen des 
Datenschutzgesetzes. 

b) Der Versicherungskunde ist entsprechend den einschlägigen Bestimmungen 
des Datenschutzgesetzes mit einer automationsunterstützten Verwendung 
seiner Daten für die Kundendatei des Versicherungsmaklers und 
insbesondere zur Durchführung von Marketing-Aktionen einverstanden. Diese 
Zustimmung kann vom Kunden jederzeit – auch ohne Angabe von Gründen – 
widerrufen werden. 

 
16. RÜCKTRITTSRECHTE DES VERSICHERUNGSKUNDEN 

 
a) Gemäß § 3 Konsumentenschutzgesetz (KSchG) ist der Kunde berechtigt, bei 

Abgabe seiner Vertragserklärung außerhalb der Geschäftsräume des 
Auftragnehmers oder eines Standes auf einer Messe von seinem 
Vertragsantrag oder vom Vertrag zurückzutreten. Dieser Rücktritt kann bis 
zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen einer Woche erklärt 
werden. Die Frist beginnt mit der Ausfolgung dieser Vertragsurkunde, 
frühestens jedoch mit dem Zustandekommen dieses Vertrages zu laufen. Das 
Rücktrittsrecht erlischt bei Versicherungsverträgen spätestens einen Monat 
nach Zustandekommen des Vertrags. 

b) Die Erklärung über den Rücktritt vom Vertrag ist schriftlich an den 
Auftragnehmer zu übermitteln. Der Rücktritt erfolgt rechtzeitig, wenn die 
Rücktrittserklärung innerhalb der in Abs. 1 genannten Frist abgesendet wird. 

 
17. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 
a) Die Verträge zwischen dem Versicherungsmakler und dem 

Versicherungskunden unterliegen österreichischem Recht. Für allfällige 
Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist – mit 
Ausnahme von Konsumenten iSd KSchG – jenes Gericht zuständig, in dessen 
Sprengel sich die Betriebsstätte des Versicherungsmaklers befindet. Der 
Versicherungsmakler ist jedoch berechtigt, eine allfällige Klage vor jedem 
anderen sachlich zuständigen Gericht einzubringen. Unbeschadet dessen ist 
für Konsumenten iSd KSchG jenes Gerichts zuständig, in dessen Sprengel 
der Wohnsitz, der gewöhnliche Aufenthalt oder der Ort der Beschäftigung des 
Konsumenten liegt. 

 



ABSCHNITT III 
ORGANISATIONSBERATUNG 

 
18. ALLGEMEINE GRUNDLAGEN / GELTUNGSBEREICH 

 
a) Für sämtliche Rechtsgeschäfte im Bereich der Organisationsberatung 

zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer gelten ausschließlich 
diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Maßgeblich ist jeweils die zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültige Fassung. 

b) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen 
Vertragsbeziehungen, somit auch dann, wenn bei Zusatzverträgen darauf 
nicht ausdrücklich hingewiesen wird. 

c) Entgegenstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers sind 
ungültig, es sei denn, diese werden vom Auftragnehmer ausdrücklich 
schriftlich anerkannt. 

d) Für den Fall, dass einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen unwirksam sein und/oder werden sollten, berührt dies 
die Wirksamkeit der verbleibenden Bestimmungen und der unter ihrer 
Zugrundelegung geschlossenen Verträge nicht. Die unwirksame ist durch eine 
wirksame Bestimmung, die ihr dem Sinn und wirtschaftlichen Zweck nach am 
nächsten kommt, zu ersetzen. 

 
19. UMFANG DES BERATUNGSAUFTRAGES / STELLVERTRETUNG 

 
a) Der Umfang eines konkreten Beratungsauftrages wird im Einzelfall vertraglich 

vereinbart. 
b) Der Auftragnehmer ist berechtigt, die ihm obliegenden Aufgaben ganz oder 

teilweise durch Dritte erbringen zu lassen. Die Bezahlung des Dritten erfolgt 
ausschließlich durch den Auftragnehmer selbst. Es entsteht kein wie immer 
geartetes direktes Vertragsverhältnis zwischen dem Dritten und dem 
Auftraggeber. 

c) Der Auftraggeber verpflichtet sich, während sowie bis zum Ablauf von drei 
Jahren nach Beendigung dieses Vertragsverhältnisses keine wie immer 
geartete Geschäftsbeziehung zu Personen oder Gesellschaften einzugehen, 
deren sich der Auftragnehmer zur Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten 
bedient. Der Auftraggeber wird diese Personen und Gesellschaften 
insbesondere nicht mit solchen oder ähnlichen Beratungsleistungen 
beauftragen, die auch der Auftragnehmer anbietet. 

  
20. AUFKÄRUNGSPFLICHT DES AUFTRAGGEBERS 

 
a) Der Auftraggeber sorgt dafür, dass die organisatorischen 

Rahmenbedingungen bei Erfüllung des Beratungsauftrages an seinem 
Geschäftssitz ein möglichst ungestörtes, dem raschen Fortgang des 
Beratungsprozesses förderliches Arbeiten erlauben. 

b) Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer auch über vorher durchgeführte 
und/oder laufende Beratungen – auch auf anderen Fachgebieten – umfassend 
informieren. 

c) Der Auftraggeber sorgt dafür, dass dem Auftragnehmer auch ohne dessen 
besondere Aufforderung alle für die Erfüllung und Ausführung des 
Beratungsauftrages notwendigen Unterlagen zeitgerecht vorgelegt werden 



und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für 
die Ausführung des Beratungsauftrages von Bedeutung sind. Dies gilt auch für 
alle Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des 
Beraters bekannt werden. 

d) Der Auftraggeber sorgt dafür, dass seine Mitarbeiter und die gesetzlich 
vorgesehene und gegebenenfalls eingerichtete Arbeitnehmervertretung 
(Betriebsrat) bereits vor Beginn der Tätigkeit des Auftragnehmers von dieser 
informiert werden. 

 
21. SICHERUNG DER UNABHÄNGIGKEIT 

 
a) Die Vertragspartner verpflichten sich zur gegenseitigen Loyalität. 
b) Die Vertragspartner verpflichten sich gegenseitig, alle Vorkehrungen zu 

treffen, die geeignet sind, die Gefährdung der Unabhängigkeit der 
beauftragten Dritten und Mitarbeiter des Auftragnehmers zu verhindern. Dies 
gilt insbesondere für Angebote des Auftraggebers auf Anstellung bzw. der 
Übernahme von Aufträgen auf eigene Rechnung. 

 
22. BERICHTERSTATUNG / BERICHTSPFLICHT 

 
a) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, über seine Arbeit, die seiner Mitarbeiter 

und gegebenenfalls auch die beauftragter Dritter dem Arbeitsfortschritt 
entsprechend dem Auftraggeber Bericht zu erstatten. 

b) Den Schlussbericht erhält der Auftraggeber in angemessener Zeit, d.h. zwei 
bis vier Wochen, je nach Art des Beratungsauftrages nach Abschluss des 
Auftrages.  

c) Der Auftragnehmer ist bei der Herstellung des vereinbarten Werkes 
weisungsfrei, handelt nach eigenem Gutdünken und in eigener 
Verantwortung. Er ist an keinen bestimmten Arbeitsort und keine bestimmte 
Arbeitszeit gebunden. 

 
23. SCHUTZ DES GEISTIGEN EIGENTUMS 

 
a) Die Urheberrechte an den vom Auftragnehmer und seinen Mitarbeitern und 

beauftragten Dritten geschaffenen Werke (insbesondere Anbote, Berichte, 
Analysen, Gutachten, Organisationspläne, Programme, 
Leistungsbeschreibungen, Entwürfe, Berechnungen, Zeichnungen, 
Datenträger etc.) verbleiben beim Auftragnehmer. Sie dürfen vom 
Auftraggeber während und nach Beendigung des Vertragsverhältnisses 
ausschließlich für vom Vertrag umfasste Zwecke verwendet werden. Der 
Auftraggeber ist insofern nicht berechtigt, das Werk (die Werke) ohne 
ausdrückliche Zustimmung des Auftragnehmers zu vervielfältigen und/oder zu 
verbreiten. Keinesfalls entsteht durch eine unberechtigte 
Vervielfältigung/Verbreitung des Werkes eine Haftung des Auftragnehmers – 
insbesondere etwa für die Richtigkeit des Werkes – gegenüber Dritten. 

b) Der Verstoß des Auftraggebers gegen diese Bestimmungen berechtigt den 
Auftragnehmer zur sofortigen vorzeitigen Beendigung des 
Vertragsverhältnisses und zur Geltendmachung anderer gesetzlicher 
Ansprüche, insbesondere auf Unterlassung und/oder Schadenersatz. 

 
24. GEWÄHRLEISTUNG 



 
a) Der Auftragnehmer ist ohne Rücksicht auf ein Verschulden berechtigt und 

verpflichtet, bekannt werdende Unrichtigkeiten und Mängel an seiner Leistung 
zu beheben. Er wird den Auftraggeber hievon unverzüglich in Kenntnis setzen.  

b) Dieser Anspruch des Auftraggebers erlischt nach sechs Monaten nach 
Erbringen der jeweiligen Leistung. 

 
25. HAFTUNG / SCHADENERSATZ 

 
a) Der Auftragnehmer haftet dem Auftraggeber für Schäden – ausgenommen für 

Personenschäden - nur im Falle groben Verschuldens (Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit). Dies gilt sinngemäß auch für Schäden, die auf vom 
Auftragnehmer beigezogene Dritte zurückgehen.  

b) Schadenersatzansprüche des Aufraggebers können nur innerhalb von sechs 
Monaten ab Kenntnis von Schaden und Schädiger, spätestens aber innerhalb 
von drei Jahren nach dem anspruchsbegründenden Ereignis gerichtlich 
geltend gemacht werden.  

c) Der Auftraggeber hat jeweils den Beweis zu erbringen, dass der Schaden auf 
ein Verschulden des Auftragnehmers zurückzuführen ist. 

d) Sofern der Auftragnehmer das Werk unter Zuhilfenahme Dritter erbringt und in 
diesem Zusammenhang Gewährleistungs- und/oder Haftungsansprüche 
gegenüber diesen Dritten entstehen, tritt der Auftragnehmer diese Ansprüche 
an den Auftraggeber ab. Der Auftraggeber wird sich in diesem Fall vorrangig 
an diese Dritten halten. 

 
26. GEHEIMHALTUNG / DATENSCHUTZ 

 
a) Der Auftragnehmer verpflichtet sich zu unbedingtem Stillschweigen über alle 

ihm zur Kenntnis gelangenden geschäftlichen Angelegenheiten, insbesondere 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sowie jedwede Information, die er über 
Art, Betriebsumfang und praktische Tätigkeit des Auftraggebers erhält. 

b) Weiters verpflichtet sich der Auftragnehmer, über den gesamten Inhalt des 
Werkes sowie sämtliche Informationen und Umstände, die ihm im 
Zusammenhang mit der Erstellung des Werkes zugegangen sind, 
insbesondere auch über die Daten von Klienten des Auftraggebers, Dritten 
gegenüber Stillschweigen zu bewahren. 

c) Der Auftragnehmer ist von der Schweigepflicht gegenüber allfälligen Gehilfen 
und Stellvertretern, denen er sich bedient, entbunden. Er hat die 
Schweigepflicht aber auf diese vollständig zu überbinden und haftet für deren 
Verstoß gegen die Verschwiegenheitsverpflichtung wie für einen eigenen 
Verstoß. 

d) Die Schweigepflicht reicht unbegrenzt auch über das Ende dieses 
Vertragsverhältnisses hinaus. Ausnahmen bestehen im Falle gesetzlich 
vorgesehener Aussageverpflichtungen. 

e) Der Auftragnehmer ist berechtigt, ihm anvertraute personenbezogene Daten 
im Rahmen der Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses zu verarbeiten. 
Der Auftraggeber leistet dem Auftragnehmer Gewähr, dass hiefür sämtliche 
erforderlichen Maßnahmen insbesondere jene im Sinne des 
Datenschutzgesetzes, wie etwa Zustimmungserklärungen der Betroffenen, 
getroffen worden sind. 

 



27. HONORAR 
 

a) Nach Vollendung des vereinbarten Werkes erhält der Auftragnehmer ein 
Honorar gemäß der Vereinbarung zwischen dem Auftraggeber und dem 
Auftragnehmer. Der Auftragnehmer ist berechtigt, dem Arbeitsfortschritt 
entsprechend Zwischenabrechnungen zu legen und dem jeweiligen Fortschritt 
entsprechende Akonti zu verlangen. Das Honorar ist jeweils mit 
Rechnungslegung durch den Auftragnehmer fällig. 

b) Der Auftragnehmer wird jeweils eine zum Vorsteuerabzug berechtigende 
Rechnung mit allen gesetzlich erforderlichen Merkmalen ausstellen. 

c) Anfallende Barauslagen, Spesen, Reisekosten, etc. sind gegen 
Rechnungslegung des Auftragnehmers (Unternehmensberaters) vom 
Auftraggeber zusätzlich zu ersetzen. 

d) Unterbleibt die Ausführung des vereinbarten Werkes aus Gründen, die auf 
Seiten des Auftraggebers liegen, oder aufgrund einer berechtigten vorzeitigen 
Beendigung des Vertragsverhältnisses durch den Auftragnehmer, so behält 
der Auftragnehmer den Anspruch auf Zahlung des gesamten vereinbarten 
Honorars abzüglich ersparter Aufwendungen. Im Falle der Vereinbarung eines 
Stundenhonorars ist das Honorar für jene Stundenanzahl, die für das gesamte 
vereinbarte Werk zu erwarten gewesen ist, abzüglich der ersparten 
Aufwendungen zu leisten. Die ersparten Aufwendungen sind mit 30 Prozent 
des Honorars für jene Leistungen, die der Auftragnehmer bis zum Tage der 
Beendigung des Vertragsverhältnisses noch nicht erbracht hat, pauschaliert 
vereinbart.  

e) Im Falle der Nichtzahlung von Zwischenabrechnungen ist der Auftragnehmer 
von seiner Verpflichtung, weitere Leistungen zu erbringen, befreit. Die 
Geltendmachung weiterer aus der Nichtzahlung resultierender Ansprüche wird 
dadurch aber nicht berührt. 

 
28. ELEKTRONISCHE RECHNUNGSLEGUNG 

 
a) Der Auftragnehmer ist berechtigt, dem Auftraggeber Rechnungen auch in 

elektronischer Form zu übermitteln. Der Auftraggeber erklärt sich mit der 
Zusendung von Rechnungen in elektronischer Form durch den Auftragnehmer 
(Unternehmensberater) ausdrücklich einverstanden. 

 
29. DAUER DES VERTRAGES 

 
a) Dieser Vertrag endet grundsätzlich mit dem Abschluss des Projekts. 
b) Der Vertrag kann dessen ungeachtet jederzeit aus wichtigen Gründen von 

jeder Seite ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gelöst werden. Als wichtiger 
Grund ist insbesondere anzusehen, 
-wenn ein Vertragspartner wesentliche Vertragsverpflichtungen verletzt oder  
-wenn ein Vertragspartner nach Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in 
Zahlungsverzug gerät. 
-wenn berechtigte Bedenken hinsichtlich der Bonität eines Vertragspartners, 
über den kein Insolvenzverfahren eröffnet ist, bestehen und dieser auf 
Begehren des Auftragnehmers weder Vorauszahlungen leistet noch vor 
Leistung des Auftragnehmers eine taugliche Sicherheit leistet und die 
schlechten Vermögensverhältnisse dem anderen Vertragspartner bei 
Vertragsabschluss nicht bekannt waren. 



 
ABSCHNITT IV 

ALLGEMEINE SCHLUSSBESTIUMMUNGEN 
 

a) Die Vertragsparteien bestätigen, alle Angaben im Vertrag gewissenhaft und 
wahrheitsgetreu gemacht zu haben und verpflichten sich, allfällige 
Änderungen wechselseitig umgehend bekannt zu geben. 

b) Änderungen des Vertrages und dieser AGB bedürfen der Schriftform; ebenso 
ein Abgehen von diesem Formerfordernis. Mündliche Nebenabreden bestehen 
nicht. 

c) Auf diesen Vertrag ist materielles österreichisches Recht unter Ausschluss der 
Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts anwendbar. Erfüllungsort 
ist der Ort der beruflichen Niederlassung des Auftragnehmers Für 
Streitigkeiten ist das Gericht am Unternehmensort des Auftragnehmers 
zuständig.  

a) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
ungültig oder undurchsetzbar sein oder werden, wird dadurch der Restvertrag 
nicht berührt. Falls eine Bestimmung dieser AGB ungültig ist, ist sie durch eine 
Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der ungültigen 
Bestimmung am nächsten kommt. Alle anderen Bestimmungen bleiben 
jedenfalls unberührt. Im b2b-Bereich (Unternehmergeschäfte) wird in einem 
solchen Fall die ungültige oder undurchsetzbare Bestimmung durch eine 
solche ersetzt, die dem wirtschaftlichen Zweck der undurchsetzbaren oder 
ungültigen Bestimmung möglichst nahe kommt. 

d) Für den Fall von Streitigkeiten aus diesem Vertrag, die nicht einvernehmlich 
geregelt werden können, vereinbaren die Vertragsparteien einvernehmlich zur 
außergerichtlichen Beilegung des Konfliktes eingetragene Mediatoren 
(ZivMediatG) mit dem Schwerpunkt WirtschaftsMediation aus der Liste des 
Justizministeriums beizuziehen. Sollte über die Auswahl der 
WirtschaftsMediatoren oder inhaltlich kein Einvernehmen hergestellt werden 
können, werden frühestens ein Monat ab Scheitern der Verhandlungen 
rechtliche Schritte eingeleitet. 

e) Im Falle einer nicht zustande gekommenen oder abgebrochenen Mediation, 
gilt in einem allfällig eingeleiteten Gerichtsverfahren österreichisches Recht. 

f) Sämtliche aufgrund einer vorherigen Mediation angelaufenen notwendigen 
Aufwendungen, insbesondere auch jene für eine(n) beigezogene(n) 
RechtsberaterIn, können vereinbarungsgemäß in einem Gerichts- oder 
Schiedsgerichtsverfahren als „vorprozessuale Kosten“ geltend gemacht 
werden. 


